
Seit einem halben Jahrhundert weiss man, welche Aus-
wirkungen der vom Menschen verursachte Klimawandel
hat und zukünftig haben wird. Ab einer Erwärmung von 
1.5 °C wird es gemäss Weltklimarat zu «regelmässigen 
Schocks im Ernährungssystem in allen Regionen» der
Welt kommen. Ab 2025 könnte es bereits so weit sein. 
Und trotzdem bietet sich seit Jahrzehnten dasselbe Bild: 
Die globale Finanzwirtschaft pumpt jedes Jahr Billionen 
in fossile Energien. Die Politik sieht zu und die Jugend 
protestiert. Die Justiz stellt sich schützend vor die Poli-
tik und die globale Finanzelite, erklärt den Protest der 
Jugend zu Unrecht und verfolgt im Protest begangene
Straftaten. Diese Schrift hinterfragt das vom Bundes-
gericht im Leitentscheid BGE 147 IV 297 gefällte Dictum 
kritisch. 

Rechtfertigt die Klimakrise die zu deren Abwendung be-
gangenen Straftaten?

Im Anhang: Der im Lausanner Klimaprozess (Tennisspielen in der 
Halle einer Grossbank, 2019) eingereichte Klima-Expertenbericht 
betreffend Ausmass der globalen Erwärmung, ihren Ursachen 
und den mit ihr verbundenen immer grösser werdenden Risiken. 
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Seit einem halben Jahrhundert weiss man, welche Auswirkungen der 
vom Menschen verursachte Klimawandel hat und zukünftig haben 
wird. Ab einer Erwärmung von 1.5 °C wird es gemäss Weltklimarat 
zu «regelmässigen Schocks im Ernährungssystem in allen Regionen» 
der Welt kommen. Ab 2025 könnte es bereits so weit sein. Und 
trotzdem bietet sich seit Jahrzehnten dasselbe Bild: Die globale 
Finanzwirtschaft pumpt jedes Jahr Billionen in fossile Energien. Die 
Politik sieht zu und die Jugend protestiert. Die Justiz stellt sich 
schützend vor die Politik und die globale Finanzelite, erklärt den 
Protest der Jugend zu Unrecht und verfolgt im Protest begangene 
Straftaten. Diese Schrift hinterfragt das vom Bundes-gericht im 
Leitentscheid BGE 147 IV 297 gefällte Dictum kritisch.  

Rechtfertigt die Klimakrise die zu deren Abwendung begangenen 
Straftaten? 

Im Anhang: Der im Lausanner Klimaprozess (Tennisspielen in der 
Halle einer Grossbank, 2019) eingereichte Klima-Expertenbericht 
betreffend Ausmass der globalen Erwärmung, ihren Ursachen und 
den mit ihr verbundenen immer grösser werdenden Risiken. 
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Prolog: System Change not Climate Change? 

Wie kommt ein Strafverteidiger dazu, über seine Verteidigungsarbeit für die 

Klimagerechtigkeitsaktivistinnen und -aktivisten im Basler Bankenprozess 

hinaus1 sich mit der rechtlichen Einordnung des Klimawandels wissenschaft-

lich auseinanderzusetzen? Das hat gleich mehrere Gründe. Zunächst einmal 

wollte ich ursprünglich zum Thema «Folgerungen aus dem Klimawandel für 

das Strafrecht» habilitieren, liess mich aber von meinem Habilitationsva-

ter FELIX BOMMER mit der einleuchtenden Begründung davon überzeugen, 

dass ich mich in der Habilitationsschrift doch einem praktischen Thema zu-

wenden solle, nachdem ich mich in meiner Dissertation bereits einem rechts-

philosophischen Thema – Die Begründung der Menschenrechte bei Luh-

mann –2 gewidmet hatte.3 Der Hauptgrund, warum ich mich nun mit dem 

Thema der (straf-)rechtlichen Einordnung des Klimawandels wissenschaftlich 

beschäftige, und der gleichsam auch den Beweggrund für mein Wunschhabi-

litationsthema bildete, ist im Umstand zu erblicken, dass mich der Klima-

wandel – bzw. der Treibhauseffekt, wie man das Problem damals noch nann-

te – praktisch mein ganzes Leben begleitet hat. Vor über 30 Jahren hörten wir 

bereits Ende der 80er Jahre im Geografieunterricht vom Treibhauseffekt, der 

durch den anthropogenen CO2-Ausstoss verstärkt würde. Als Jugendliche, die 

wir damals waren, machten wir uns ganz ähnlich wie die Fridays for Future 

Generation Gedanken darüber, wie sich die im Gang befindliche Entwicklung 

der Welt über unsere Lebensspanne auswirken würde. Es waren tiefschwarze 

Gedanken, die an unserem Lebenshorizont aufzogen. Wir befürchteten ein 

ungebremstes Voranschreiten der damals aktuellen Entwicklung, wie sie sich 

heute nun bewahrheitet hat, und wollten unbedingt etwas dagegen unterneh-

men. Dabei erging es uns nicht viel anders als der Klimajugend von heute: 

Man zeigte uns Verständnis. Man erkannte unsere Befürchtungen und Er-

kenntnisse als berechtigt und schlüssig an. Nur die Macht zur Veränderung 

wollte uns niemand geben. Man wiegelte uns als zu ungestüm und zu uner-

fahren ab, um uns die Macht für die Gestaltung unserer Zukunftsperspektiven 

zu geben. Gleichzeitig waren wir vom engen Korsett der gesellschaftlichen 

Sachzwänge derart eingeschnürt, dass wir nicht einmal in der Lage waren, 

uns die Macht zur Gestaltung unserer Zukunft einfach zu nehmen. Ein un-

                                                        
1 Vgl. Urteil des Basler Strafgerichts vom 22. Januar 2021 i.S. H. M. (ES.2020.241). 
2 Vgl. ANDREAS NOLL, Die Begründung der Menschenrechte bei Luhmann – Vom 

Mangel an Würde zur Würde des Mangels, Reihe: Grundlegendes Recht, Nr. 10, 

Diss., Basel 2006. 
3 Mit der Habilitationsschrift zum Thema «Freiheitsentzug im Strafverfahren» erging 

es mir jedoch wie so vielen Habilitierenden vor mir: Sie blieb unvollendet. 
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glaublich frustrierendes Gefühl der Ohnmacht und Ernüchterung machte sich 

breit, als wir merkten, dass mit dem Ende der Schul- und Studienzeit die ge-

sellschaftlichen Vorgaben an unsere Zukunftsgestaltung noch längst kein 

Ende gefunden hatten. 

Als nun GRETA THUNBERG (* 3. Januar 2003) am 18. September 2019 ihre 

Rede vor dem amerikanischen Kongress hielt4 und zum weltweiten Klima-

streik vom 20. September 2019 aufrief, zog es auch mich als Mittvierziger auf 

die Strasse, um mit der Jugend gegen die jahrzehntelange Untätigkeit der 

Politik beim Angehen des Fundamentalproblems des Klimawandels zu de-

monstrieren. Mich überkamen wieder dieselben Gefühle der Ohnmacht und 

des Zorns, wie ich sie schon vor mehr als 30 Jahren erstmals empfand und 

seither immer wieder periodisch durchlebt hatte, und wie sie heute derart 

virulent und weltweit die Jugend völlig zu Recht bewegen und durch GRETA 

THUNBERG so einmalig verkörpert werden. Aus diesem Grund könnte ich es 

mir niemals verzeihen, wenn ich es nun einfach der Jugend überliesse, für die 

dringend notwendige Veränderung zu sorgen, und mich durch mein Schwei-

gen zu einem Teil des Korsetts der gesellschaftlichen Sachzwänge machen 

würde, das die Jugend von heute martert; wenn ich jetzt, wo ich nicht mehr 

ohnmächtig bin, sondern die reelle Chance habe, von den etablierten Gesell-

schaftsstrukturen ernst genommen zu werden und damit Einfluss auf die ge-

sellschaftliche Meinungsbildung nehmen zu können, in der jahrzehntelangen 

Lähmung des gesellschaftlichen Korsetts, in das ich hineingeboren wurde, 

verharrte, anstatt die gesellschaftlichen Sachzwänge aufzubrechen helfen 

würde. So will ich mit dem vorliegenden Beitrag zur (straf-)rechtlichen Ein-

ordnung des Klimawandels meine Möglichkeiten ausschöpfen und mich nicht 

darauf beschränken, zusammen mit der Jugend von heute auf der Strasse am 

weltweiten Klimastreik vom 20. September 2019 lauthals «System change 

not climate change!» zu skandieren, wie man den Kern der Problematik kaum 

treffender auf den Punkt bringen kann. 

Es bleibt indes die Frage: Welches System soll denn anstelle des bestehenden 

treten, bzw. braucht es einen Systemwechsel, oder nur einen Systemwandel, 

mithin eine Anpassung an den Zustand, in dem sich die Welt heute befindet? 

Es ist also die Frage nach der Lösung des Problems, der ich mich in diesem 

Prolog vorab widmen will. 

Wenn wir verstehen wollen, wo die für den Klimawandel verantwortlichen 

Defizite unseres heutigen Systems zu verorten sind, müssen wir zu dessen 

Anfängen zurückkehren, der amerikanischen bzw. französischen Revolution. 

                                                        
4 Abrufbar unter: https://www.independent.co.uk/voices/greta-thunberg-congress-speech-

climate-change-crisis-dream-a9112151.html. 
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